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UNTERNEHMER 

Zertifizierung elektronischer Kassen 
Nach einer bundesgesetzlichen Regelung müssen 
elektronische Aufzeichnungssysteme (elektroni-
sche oder computergestützte Kassensysteme o-
der Registrierkassen) grundsätzlich ab dem 
1.1.2020 mit einer zertifizierten technischen Si-
cherheitseinrichtung ausgestattet sein. Da eine 
solche jedoch nicht rechtzeitig am Markt verfügbar 
war, hat die Finanzverwaltung eine sog. Nichtan-
griffsregelung beschlossen. Danach wird Unter-
nehmern eine Übergangsfrist bis zum 30.9.2020 
für die Umrüstung bzw. Anschaffung elektroni-
scher Kassen mit einer zertifizierten technischen 
Sicherheitseinrichtung eingeräumt. 

Eine Fristverlängerung gilt ebenfalls für die Mittei-
lung an das Finanzamt, dass Kassen mit derarti-
gen zertifizierten technischen Sicherheitseinrich-
tungen eingesetzt werden. Diese Meldung soll erst 
erfolgen müssen, wenn ein elektronisches Melde-
verfahren verfügbar ist. Der Zeitpunkt hierfür wird 
noch gesondert bekannt gegeben. 

Hinweis: Wurde die Kasse nach dem 25.11.2010 
und vor dem 1.1.2020 angeschafft und kann sie 
aufgrund ihrer Bauart nicht mit einer zertifizierten 
technischen Sicherheitseinrichtung nachgerüstet 
werden, darf sie bis zum 31.12.2022 weiterver-
wendet werden, sofern sie den bisherigen Anfor-
derungen der Finanzverwaltung an elektronische 
Kassen entspricht. 

Bürokratieentlastung beschlossen 
Am 8.11.2019 hat der Bundesrat das sog. Dritte 
Bürokratieentlastungsgesetz verabschiedet. Mit 
dem neuen Gesetz wird u. a. eine elektronische 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eingeführt. Ein 
elektronisches Meldeverfahren soll ab dem 
1.1.2022 die Einreichung des Kranken-scheins er-
setzen. Künftig sollen Krankenkassen den Arbeit-
geber auf Abruf elektronisch über Beginn und 
Dauer der Arbeitsunfähigkeit seines gesetzlich 
versicherten Arbeitnehmers informieren. 

Vorgesehen sind ferner Erleichterungen bei der 
Archivierung elektronisch gespeicherter Steuerun-
terlagen. Für Unternehmen entfällt die Pflicht, bei 
einem Wechsel der Steuersoftware zehn Jahre 
lang die alten Datenverarbeitungsprogramme in 
Betrieb zu halten. Diese dürfen künftig fünf Jahre 
nach dem Wechsel abgeschafft wer-den, wenn ein 
Datenträger mit den gespeicherten Steuer-unter-
lagen vorhanden ist. Die Regel gilt bereits für auf-
zeichnungs- und aufbewahrungspflichtige Daten, 
deren Aufbewahrungsfrist bis zum 1.1.2020 noch 
nicht abgelaufen ist. 

Daneben sind u. a. die folgenden Maßnahmen 
vorgesehen: 

Anhebung der umsatzsteuerlichen Kleinunterneh-
mer-grenze: Künftig kann man bei der Umsatz-
steuer zur Kleinunternehmerregelung optieren, 
wenn der Umsatz im vergangenen Kalenderjahr 
die Grenze von 22.000 € (bis-her 17.500 €) nicht 
überstiegen hat und – wie bisher – 50.000 € im 
laufenden Kalenderjahr voraussichtlich nicht über-
steigen wird. 

Hinweis: Die Regelung gilt ab dem 1.1.2020 und 
wirkt sich bereits auf das Jahr 2019 aus, da die 
Kleinunternehmergrenze auf den Vorjahresum-
satz abstellt. 

Befristete Abschaffung der Verpflichtung zur mo-
natlichen Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmel-
dung für Neugründer: Umsatzsteuer-Voranmel-
dungen sind grundsätzlich vierteljährlich abzuge-
ben, soweit die Umsatzsteuer im vorangegange-
nen Kalenderjahr nicht mehr als 7.500 € betragen 
hat. Neugründer haben, unabhängig vom Umfang 
der Tätigkeit im Jahr der Gründung des Unterneh-
mens und im darauffolgenden Kalenderjahr, Vo-
ranmeldungen monatlich abzugeben. Diese Ver-
pflichtung wird für sechs Besteuerungszeiträume 
vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2026 ausgesetzt. In 
dieser Zeit reicht eine vierteljährliche Abgabe aus. 

Anhebung der lohnsteuerlichen Pauschalierungs-
grenze von 62 € auf 100 € für Beiträge zu einer 
Gruppenunfallversicherung: Bisher konnte der Ar-
beitgeber die Beiträge für eine Gruppenunfallver-
sicherung mit einem Pauschsteuersatz von 20 % 
erheben, wenn der steuerliche Durchschnittsbe-
trag ohne Versicherungssteuer 62 € im Kalender-
jahr nicht überschritten hat. Mit der Neuregelung 
wird der Betrag ab 2020 auf 100 € angehoben. 

Erhöhung der Steuerbefreiung für betriebliche Ge-
sundheitsförderung: Der steuerfreie Höchstbetrag 
für zusätzlich zum Arbeitslohn erbrachte Leistun-
gen des Arbeitgebers zur betrieblichen Gesund-
heitsförderung der Mitarbeiter wird ab 2020 von 
500 € auf 600 € angehoben. 

Anhebung der Arbeitslohngrenze zur Lohnsteuer-
pauschalierung bei kurzfristiger Beschäftigung: 
Die Grenze zur möglichen Pauschalierung der 
Lohnsteuer für Teilzeit- und geringfügig Beschäf-
tigte mit 25 % des Arbeitslohns wird von einem 
durchschnittlichen Arbeitslohn je Arbeitstag von 
72 € auf 120 € angehoben. Zudem wird der pau-
schalierungsfähige durchschnittliche Stundenlohn 
von 12 € auf 15 € erhöht. Beide Regelungen gelten 
ab 2020. 

Pauschalierung der Lohnsteuer für beschränkt 
steuerpflichtige Arbeitnehmer: Arbeitgebern wird 
die Möglichkeit eingeräumt, die Lohnsteuer für 
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Bezüge von kurzfristigen, im Inland ausgeübten 
Tätigkeiten beschränkt steuer-pflichtiger Arbeit-
nehmer, die einer ausländischen Betriebsstätte 
des Arbeitgebers zugeordnet sind, unter Verzicht 
auf den Abruf von elektronischen Lohnsteuerab-
zugsmerkmalen mit einem Pauschsteuersatz von 
30 % des Arbeitslohns zu erheben. Die Änderung 
ist ab 2020 anzuwenden. 

Wegfall der Anmeldepflicht zur Unfallversicherung 
für Unternehmer, die eine Gewerbeanzeige erstat-
tet haben: Unternehmensgründer müssen sich in-
nerhalb einer Woche nach der Gründung beim zu-
ständigen Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung (Berufsgenossenschaft) anmelden und be-
stimmte Daten mitteilen. Gleichzeitig besteht eine 
Anzeigepflicht bei den zuständigen Gewerbeäm-
tern. Durch eine Änderung der Gewerbeanzeige-
verordnung wird künftig sichergestellt, dass die 
von den Gewerbeämtern erhobenen Daten auch 
die für eine An-meldung zur Unfallversicherung 
notwendigen Angaben umfassen. Sofern eine Ge-
werbeanzeige erfolgt, ist eine gesonderte Anmel-
dung der Unternehmer zur Unfallversicherung da-
mit entbehrlich. Die Regelung tritt am 1.7.2020 in 
Kraft. 

Bürokratieabbau für Bescheinigungs- und Infor-
mationspflichten des Anbieters von Altersvorsor-
geverträgen gegenüber dem Steuerpflichtigen: 
Bisher hatten Anbieter von Altersvorsorgeverträ-
gen in bestimmten Fällen, wie z. B. beim erstmali-
gen Bezug von Leistungen aus Altersvorsorgever-
trägen, nach Ablauf des Kalenderjahres dem 
Steuerpflichtigen nach amtlich vorgeschriebenem 
Muster den Betrag der im abgelaufenen Kalender-
jahr zugeflossenen Leistungen mitzuteilen. Ab 
2020 kann die Mitteilung elektronisch bereitge-
stellt werden, wenn der Steuerpflichtige damit ein-
verstanden ist. 

Umsatzgrenze für die Istversteuerung 
Ebenfalls Ende letzten Jahres beschlossen wurde 
die Anhebung der Umsatzgrenze für die Beantra-
gung der Inanspruchnahme der sog. Istversteue-
rung (Besteuerung nach vereinnahmtem Entgelt) 
bei der Umsatzsteuer zum 1.1.2020. Sie steigt von 
500.000 € auf 600.000 €. Damit wird ein Gleich-
lauf zur Umsatzgrenze der originären Buchfüh-
rungspflicht der Abgabenordnung (AO) herge-
stellt.  

Hinweis: Von der Neuregelung profitieren Unter-
nehmen mit Umsätzen zwischen 500.001 € und 
600.000 €, die bislang aufgrund der umsatzsteu-
erlichen Verpflichtung zur Sollbesteuerung – also 
nach vereinbartem Entgelt – erhöhte Aufzeich-
nungspflichten befolgen mussten, obwohl sie nach 
den Regelungen der AO eigentlich nicht zur Buch-
führung verpflichtet gewesen wären. 

Gesellschaftsrechtlich veranlasste Darle-
hensverluste 

Neu geregelt wurde auch die steuerliche Berück-
sichtigung von Darlehensverlusten eines 
GmbH-Gesellschafters, der seiner GmbH, an der 
er mit mindestens 1 % beteiligt ist, ein Darlehen 
gewährt hat, welches später ausfällt. Danach ist 
der Darlehensverlust bei einem Verkauf oder bei 
einer Liquidation der GmbH-Beteiligung zu 60 % 
steuerlich abziehbar, wenn die Darlehensgewäh-
rung gesellschaftsrechtlich veranlasst war. Dies ist 
der Fall, wenn ein fremder Dritter das Darlehen un-
ter gleichen Umständen nicht gewährt hätte. Eine 
gesellschaftsrechtliche Veranlassung kann auch 
später eintreten, wenn nämlich das Darlehen trotz 
Eintritts der finanziellen Krise bei der GmbH ste-
hen gelassen wird und ein fremder Dritter das Dar-
lehen unter gleichen Umständen zurückgefordert 
hätte. 

Diese Grundsätze gelten auch für die Übernahme 
einer Bürgschaft durch den GmbH-Gesellschafter 
für Verbindlichkeiten der GmbH, wenn der GmbH-
Gesellschafter aus der Bürgschaft in Anspruch ge-
nommen wird. 

Hinweis: Die Neuregelung stellt im Wesentlichen 
die alte Rechtslage her, die bis zu einer Änderung 
der Rechtsprechung im Jahr 2017 galt. Sie ist 
grundsätzlich nach dem 31.7.2019 (an diesem 
Tag wurde das Gesetz von der Bundesregierung 
beschlossen) anzuwenden. Auf Antrag kann die 
Neuregelung auch rückwirkend angewendet wer-
den. 

ARBEITGEBER / ARBEITNEHMER 

Gehaltsumwandlung ohne verbindlichen 
Anspruch nicht steuerschädlich  

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass 
ein arbeitsvertraglich vereinbarter Lohnformen-
wechsel (sog. Gehaltsumwandlung) entgegen der 
Auffassung der Finanzverwaltung nicht begünsti-
gungsschädlich ist. Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
können den Arbeitslohn vielmehr für künftige 
Lohnzahlungszeiträume herabsetzen und diese 
Minderung durch verwendungsgebundene Zu-
satzleistungen steuerbegünstigt ausgleichen 
(„Mehr Netto vom Brutto“). Entscheidend für die 
lohnsteuerliche Begünstigung ist, dass der Zu-
schuss verwendungs- bzw. zweckgebunden zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
geleistet wird. 

Hintergrund: Für bestimmte Zuschüsse des Ar-
beitgebers, die zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn geleistet werden (z. B. Mahl-
zeitengestellung, Zuschüsse zu den Aufwendun-
gen für Fahrten zwischen Wohnung und 
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Arbeitsstätte, Zuschüsse für die Internetnutzung) 
kann die Lohnsteuer mit einem niedrigen Pau-
schalsteuersatz berechnet werden. In bestimmten 
Fällen bleibt der Zu-schuss sogar steuerfrei. 

Sachverhalt: Der Kläger war Einzelunternehmer 
und einigte sich zum 1.7.2011 mit mehreren Ar-
beitnehmern auf eine Änderung der Arbeitsver-
träge: Das bisherige Gehalt wurde von 2.500 € um 
250 € auf 2.250 € herabgesetzt. Für künftige Lohn-
erhöhungen, Abfindungsansprüche etc. sollte der 
bisherige Arbeitslohn von 2.500 € als sog. Schat-
tenlohn und damit als Bemessungsgrundlage fort-
geführt werden. Anschließend vereinbarte der Klä-
ger mit seinen Arbeitnehmern einen Zuschuss für 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte so-
wie für die Internetnutzung. Diese Zuschüsse soll-
ten nicht freiwillig gezahlt werden. Der Kläger pau-
schalierte die Lohnsteuer auf die Zuschüsse mit 
15 % (Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte) und 25 % (Internetnutzung). Ab dem 
1.1.2014 wurde vereinbart, dass die Zuschüsse 
nicht mehr freiwillig gezahlt werden. Das Finanz-
amt erkannte die Pauschalierung der Lohnsteuer 
nicht an, weil es von einer schädlichen Gehaltsum-
wandlung ausging. 

Entscheidung: Der BFH gab der hiergegen ge-
richteten Klage statt: 

◼ Ein Zuschuss wird dann zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn gezahlt, wenn er verwen-
dungs- bzw. zweckgebunden geleistet wird, also für 
den im Gesetz genannten Zweck, z. B. für die Fahr-
ten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte oder für die 
Internetnutzung. 
 

◼ Es kommt entgegen der bisherigen Rechtsprechung 
nicht mehr darauf an, ob der Arbeitnehmer auf den 
Zuschuss arbeitsrechtlich einen Anspruch hat. Der 
Zuschuss ist, wenn er für den im Gesetz genannten 
Zweck und damit verwendungs- bzw. zweckgebun-
den gezahlt wird, auch dann lohnsteuerlich begüns-
tigt, wenn der Arbeitnehmer einen Anspruch darauf 
hat. 
 

◼ Im Streitfall war es daher steuerlich unbeachtlich, 
dass der Kläger und seine Arbeitnehmer zunächst 
den Arbeitslohn um 250 € herabgesetzt und anschlie-
ßend einen Zuschuss in dieser Höhe für die vom Ge-
setzgeber begünstigten Zwecke (Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte und Internetnutzung) ver-
einbart haben. Denn die gesetzliche Begünstigung 
dieser Zuschüsse dient der Verwaltungsvereinfa-
chung und der Förderung der genannten Zwecke. 

 
◼ Mit der Vereinbarung über die Zahlung der Zu-

schüsse in Höhe von 250 € traten sie zusätzlich zum 
ohnehin in Höhe von 2.250 € gezahlten Lohn hinzu. 

Unerheblich ist, dass der Kläger ursprünglich 2.500 € 
geschuldet hatte. 

 
◼ Unschädlich ist auch, dass der bisherige Lohn als 

sog. Schattenlohn für weitere Lohnansprüche fortge-
führt wurde. Ein Gestaltungsmissbrauch liegt nicht 
vor. 

Hinweise: Der BFH hält an seiner bisherigen 
Rechtsprechung nicht mehr fest, wonach der Zu-
schuss nur dann lohnsteuerlich begünstigt ist, 
wenn er freiwillig gezahlt wird. Zugleich wider-
spricht der BFH der Finanzverwaltung, die in Ge-
haltsumwandlungen steuerlich schädliche Gestal-
tungen sieht, für die weder eine Lohnsteuerpau-
schalierung noch eine Steuerbefreiung gewährt 
wird. 

Zu beachten ist, dass nicht jeder Zuschuss des Ar-
beitgebers lohnsteuerlich begünstigt ist. Vielmehr 
werden nur Zuschüsse für bestimmte Zwecke be-
günstigt, z. B. für arbeitstägliche Mahlzeiten oder 
zur Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter. 
Letztere sind unter bestimmten Voraussetzungen 
sogar bis zu einem Betrag von 500 € pro Jahr pro 
Mitarbeiter steuerfrei. 

Weitere Änderungen durch das sog. Jah-
ressteuergesetz 2019 

Die Verpflegungspauschalen für auswärtige Tä-
tigkeiten werden ab dem Veranlagungszeitraum 
(VZ) 2020 heraufgesetzt. Für Tage mit mehr als 
acht Stunden Abwesenheit sowie für An- und Ab-
reisetage steigt die Pauschale von 12 € auf 14 €, 
für Reisetage mit ganztägiger Abwesenheit von 
24 € auf 28 €. In dieser Höhe kann Verpflegungs-
mehraufwand vom Arbeitgeber steuerfrei ersetzt 
bzw. durch den Arbeitnehmer in der Steuererklä-
rung als Werbungskosten geltend gemacht wer-
den. 

Für Berufskraftfahrer wird ab dem VZ 2020 ein 
neuer Pauschbetrag in Höhe von 8 € pro Kalen-
dertag für Mehraufwendungen eingeführt, die bei 
einer mehrtägigen beruflichen Tätigkeit im Zusam-
menhang mit einer Übernachtung im Fahrzeug 
des Arbeitgebers entstehen. Der Nachweis höhe-
rer tatsächlicher Kosten bleibt möglich. 

Sachbezüge in Form von Gutscheinen und Geld-
karten können Arbeitgeber ihren Angestellten wei-
terhin bis maximal 44 € im Monat steuerfrei ge-
währen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass 
diese Zuwendungen zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn gewährt werden, aus-
schließlich zum Bezug von Waren oder Dienstleis-
tungen berechtigen und dass die Karten keine 
Barauszahlungs- oder Wandlungsfunktion in Geld 
haben. Als Geldleistung und nicht als Sachbezug 
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zu behandeln sind damit ab 2020 Geldkarten, die 
über eine Barauszahlungsfunktion oder über eine 
eigene IBAN verfügen, die für Überweisungen 
(z. B. PayPal) oder für den Erwerb von Devisen 
(z. B. Pfund, US-Dollar, Franken) verwendet so-
wie als generelles Zahlungsinstrument hinterlegt 
werden können. 

Mitarbeiter, die von ihrem Arbeitgeber eine Woh-
nung gestellt bekommen, müssen künftig den 
steuerlichen Vorteil der verbilligten Überlassung 
unter Umständen nicht mehr versteuern. Die Über-
lassung gilt ab 2020 nicht mehr als steuerpflichti-
ger Sachbezug, wenn die verbilligte Miete mindes-
tens zwei Drittel der ortsüblichen Vergleichsmiete 
beträgt. Zudem darf die zu zahlende Miete die 
Grenze von 25 €/Quadratmeter (kalt) nicht über-
steigen. 

ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Soli wird weitgehend abgeschafft 
Mitte November hat der Bundestag die teilweise 
Abschaffung des Solidaritätszuschlags ab 2021 
beschlossen. Damit wird der „Soli“ für einen Groß-
teil der bisherigen Zahler wegfallen (s. hierzu auch 
unsere Ausgabe 6/2019). 

Jahressteuergesetz 2019 
Ebenfalls im November beschlossen hat der Bun-
destag das sog. Jahressteuergesetz 2019 wel-
ches ab 01.01.2020 in Kraft getreten ist. Das Vor-
haben enthält u. a. Maßnahmen zur Förderung ei-
ner umweltfreundlichen Mobilität. 

Die Halbierung der Bemessungsgrundlage bei 
der Dienstwagenbesteuerung bei der privaten 
Nutzung eines betrieblichen Elektro- oder extern 
aufladbaren Hybridelektrofahrzeugs wird bis 
Ende 2030 verlängert. Allerdings werden die An-
forderungen an die Reichweite, die das Fahrzeug 
rein elektrisch zurücklegen kann, zeitlich gestaffelt 
erhöht. Zusätzlich soll bei der Bewertung der Ent-
nahme für Kraftfahrzeuge, die keine CO2-
Emissionen haben und deren Bruttolistenpreis 
nicht über 40.000 € liegt, lediglich ein Viertel der 
Bemessungsgrundlage berücksichtigt werden. Die 
Regelung soll bereits für Kraftfahrzeuge gelten, 
die im Jahr 2019 angeschafft wurden. 

Ebenfalls bis Ende 2030 verlängert wird die Steu-
erbefreiung für vom Arbeitgeber gewährte Vorteile 
für das elektrische Aufladen eines Elektrofahr-
zeugs oder Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb des 
Arbeitgebers oder eines verbundenen Unterneh-
mens und für die zeitweise zur privaten Nutzung 
überlassene betriebliche Ladevorrichtung. 

Neu eingeführt wird eine neue Sonderabschrei-
bung für Elektronutzfahrzeuge i. H. von 50 % im 
Jahr der Anschaffung – zusätzlich zur regulären 
Abschreibung. Von der Regelung sind auch E-
Lastenfahrräder umfasst. Die Regelung wird von 
2020 bis Ende 2030 befristet. 

Anstelle der im Jahr 2019 eingeführten Steuerbe-
freiung von Jobtickets, die der Arbeitgeber zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
(und unter Anrechnung auf die Entfernungspau-
schale) seinen Arbeitnehmern stellt, kann er ab 
2020 die Lohnsteuer mit einem Pauschalsteuer-
satz von 25 % erheben. Für diese pauschal be-
steuerten Bezüge entfällt im Gegenzug die An-
rechnung auf die Entfernungspauschale. 

Die ebenfalls seit 2019 geltende Steuerbefreiung 
von Diensträdern, die verkehrsrechtlich keine Kfz 
sind und die zusätzlich zum Arbeitslohn gestellt 
werden, wird bis Ende 2030 verlängert. Zudem er-
halten Arbeitgeber die Möglichkeit, den geldwer-
ten Vorteil aus der unentgeltlichen oder verbillig-
ten Übereignung von betrieblichen Fahrrädern an 
den Arbeitnehmer ab 2020 pauschal mit 25 % 
Lohnsteuer zu besteuern.  

Umsetzung des Klimaschutzprogramms 
2030 

Zudem hat der Bundestag das „Gesetz zur Umset-
zung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuer-
recht“ beschlossen.  

Die wesentlichen Regelungen: 

Förderung energetischer Gebäudesanierung: 
Energetische Sanierungsmaßnahmen an selbst-
genutztem Wohneigentum sollen für die Zeit vom 
1.1.2020 bis zum 31.12.2029 durch einen Abzug 
von 20 % der Aufwendungen von der Steuer-
schuld gefördert werden. Diese wird verteilt auf 3 
Jahre: je 7 % im ersten und zweiten Jahr und 6 % 
im dritten Jahr. Der Förderhöchstbetrag beträgt 
maximal 40.000 € je Objekt, sodass Sanierungs-
maßnahmen in Höhe von 200.000 € je begünstig-
tem Objekt förderungsfähig sind. 

Förderfähig sind Einzelmaßnahmen wie z. B. die 
Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen oder 
Geschossdecken, Erneuerung der Fenster oder 
Außentüren, Erneuerung bzw. Einbau einer Lüf-
tungsanlage, Erneuerung einer Heizungsanlage, 
Einbau von digitalen Systemen zur energetischen 
Betriebs- und Verbrauchsoptimierung sowie Opti-
mierung bestehender Heizungsanlagen und die 
Kosten für einen staatlich anerkannten Energiebe-
rater. 

Anhebung der Pendlerpauschale und Mobilitäts-
prämie: Zur Entlastung der Pendler wird die 
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Entfernungspauschale ab dem 21. Kilometer um 5 
auf 35 Cent angehoben werden. Alternativ dazu 
sollen geringverdienende Pendler, die innerhalb 
des Grundfreibetrags liegen, eine Mobilitätsprä-
mie von 14 % dieser erhöhten Pauschale wählen 
können. 

Diese Regelungen sind befristet für die Zeit vom 
1.1.2021 bis zum 31.12.2026. 

Absenkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets 
im Fernverkehr: Der Umsatzsteuersatz für Fahr-
karten im Fernverkehr wird ab 2020 von 19 % auf 
7 % gesenkt werden. Diese Regelung gilt unbe-
fristet. 

Kaufprämie erhöht und verlängert 
Die Bundesregierung hat die Kaufprämie für Elekt-
roautos (sog. Umweltbonus) erneut bis zum Jahr 
2025 verlängert und den Förderbetrag erhöht. 

◼ Danach soll die Kaufprämie für rein elektrische Fahr-
zeuge von 4.000 € auf 6.000 € und für Plug-In-Hybride 
von 3.000 € auf 4.500 € bei einem maximalen Netto-
listenpreis von 40.000 € steigen. 

◼ Über einem Nettolistenpreis von 40.000 € bis maximal 
65.000 € wird die Kaufprämie für rein elektrische Fahr-
zeuge 5.000 € und für Plug-In-Hybride 3.750 € betra-
gen. 

Die Prämie wird weiterhin jeweils zur Hälfte von 
der Bundesregierung und von der Industrie finan-
ziert. 

Darüber hinaus sollen künftig auch junge ge-
brauchte Elektrofahrzeuge, die weder als Firmen-
wagen noch als Dienstwagen des Ersterwerbers 
eine staatliche Förderung erhalten haben, bei der 
Zweitveräußerung eine Umweltprämie erhalten. 

Voraussetzung: Der ungeförderte Firmen- bzw. 
Dienstwagen muss zum Zeitpunkt des Weiterver-
kaufs mindestens vier und maximal acht Monate 
erstmals zugelassen sein und eine maximale Lauf-
leistung von 8.000 km aufweisen. 

Hinweise: Die geänderte Förderrichtlinie bedarf 
noch einer beihilferechtlichen Prüfung durch die 
EU-Kommission und soll am Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Bundesanzeiger in Kraft und am 
31.12.2025 außer Kraft treten. 

Für die Förderung sind ab dem Jahr 2020 Bundes-
mittel in Höhe von rund 2 Milliarden € vorgesehen. 
Die Förderung erfolgt bis zur vollständigen Aus-
zahlung der Mittel, längstens bis 2025. 

Anträge sind ausschließlich online beim Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu 
stellen. Die Antragsbearbeitung erfolgt in der Rei-
henfolge des Eingangs der Anträge beim BAFA. 

Weitere Änderungen im Jahr 2020 
Grundfreibetrag steigt: Für Alleinstehende steigt 
der Grundfreibetrag von 9.168 € auf 9.408 €. Eine 
Steuerbelastung tritt somit erst ein, wenn ein Al-
leinstehender über ein zu versteuerndes Einkom-
men von mehr als 9.408 € verfügt. Bei Eheleuten 
verdoppelt sich der Betrag auf 18.816 €. Daneben 
wird auch die inflationsbedingte kalte Progression 
für alle Steuerzahler ausgeglichen. 

Kinderfreibeträge erhöht: Die Freibeträge für Kin-
der werden für das Jahr 2020 von derzeit 7.620 € 
auf 7.812 € angehoben. Der Höchstbetrag für die 
steuerliche Berücksichtigung von Unterhaltsleis-
tungen an andere unterhaltsberechtigte Personen 
erhöht sich – wie der Grundfreibetrag (s. o.) – auf 
9.408 €. 

Änderungen für Eheleute: Ehegatten/Lebens-
partner dürfen ab dem kommenden Jahr mehr als 
einmal im Kalenderjahr ihre Lohnsteuerklasse 
wechseln. Unabhängig vom Vorliegen besonderer 
Gründe kann damit unterjährig die Steuerlast im 
Rahmen der gesetzlichen Regelungen optimiert 
werden. 

Änderungen für Existenzgründer: Wer einen Be-
trieb eröffnet oder eine freiberufliche Tätigkeit auf-
genommen hat, muss künftig innerhalb eines Mo-
nats von sich aus den sog. Fragebogen zur steu-
erlichen Erfassung mit Angaben zu den persönli-
chen Verhältnissen, zum Unternehmen und zu 
den zu erwartenden Einkünften bzw. Umsätzen an 
das Finanzamt übermitteln. Der ausgefüllte Frage-
bogen kann über das Elster-Online-Portal elektro-
nisch übermittelt werden. Die bisherige individu-
elle Aufforderung durch die Finanzämter, die ent-
sprechenden Angaben zu erklären, entfällt. 

Wunstorf im März 2020 

Michael Frühauf, Steuerberater 
Nicole Möller, Steuerberaterin 
 

Zur allgemeinen Berichterstattung zu den Corona-
Soforthilfen etc. verweisen wir auf unsere Sonder-
informationen zu diesem Thema sowie auf unsere 
Webseite 

 https://wunstorf-steuerberater.de/de/117289-Info-
Download 
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In eigener Sache: Zu aktuellen Fragen und Entwicklungen zur Corona-Krise beachten sie bitte unsere 
zeitnah erfolgten Emails sowie die Informationen, die wir auf unserer Webseite für sie zusammengetragen 
haben. 
 

Wir freuen uns, Ihnen in eigener Sache mitteilen zu können, dass wir 
im Juni im aktuellen Steuerberater-Test 2020 von Focus-Money zum 
siebten Mal in Folge unter den TOP-Kanzleien platziert sind. Sie kön-
nen sicher sein, dass uns dies anspornt, auch weiterhin Leistungen auf 
höchstem Niveau für Sie zu erbringen. Den gesamten Test können Sie 
auf unserer Webseite finden. 

 

Die DATEV eG vergibt darüber hinaus ein Label an Kanzleien, die durch eine konse-
quente digitale Zusammenarbeit mit ihren Mandanten auffallen. Anhand definierter Kri-
terien prüft die Genossenschaft mithilfe einer Software den Grad der Digitalisierung in 
den Bereichen Rechnungswesen, Steuern und Lohn. Diese Kriterien ändern sich jähr-
lich, weswegen die Kanzleien diesen Prozess stets neu durchlaufen müssen. Das La-
bel Digitale DATEV-Kanzlei garantiert somit auch, dass die entsprechenden Kanzleien 
beim Thema Digitalisierung up to date sind. 
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UNTERNEHMER 

Anscheinsbeweis beim Firmenwagen 
Der sog. Anscheinsbeweis, dass ein betriebliches 
Kfz auch privat genutzt wird, kann dadurch wider-
legt werden, dass der Unternehmer privat noch ein 
anderes Fahrzeug besitzt, dessen Status und Ge-
brauchswert mit dem des unternehmerischen Kfz 
vergleichbar ist. Ein älterer Mercedes Benz C 280 
T (Baujahr 1997), der privat genutzt wird, ist mit 
einem Fiat Doblo Easy 2.0 16V Multijet (Baujahr 
2012), der sich im Betriebsvermögen befindet, un-
ter diesen Gesichtspunkten vergleichbar, so dass 
für den Fiat keine Privatnutzung als Entnahme an-
gesetzt werden muss. 

Hintergrund: Die Privatnutzung eines betriebli-
chen Kfz wird als Entnahme versteuert, und zwar 
mit 1 % des Bruttolistenpreises des Kfz pro Monat, 
wenn kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch ge-
führt wird. Allerdings ist zu prüfen, ob überhaupt 
eine Privatnutzung des Kfz erfolgt ist. Finanzver-
waltung und Rechtsprechung gehen hier von ei-
nem sog. Anscheinsbeweis aus, d. h. grundsätz-
lich spricht die allgemeine Lebenserfahrung dafür, 
dass ein betriebliches Fahrzeug auch privat ge-
nutzt wird. Allerdings kann dieser Anscheinsbe-
weis widerlegt werden.  

Sachverhalt: Die Klägerin war eine Kommanditge-
sellschaft (KG), deren alleiniger Kommanditist der 
X war. X war alleinstehend und hat keine Kinder. 
Zum Betriebsvermögen der KG gehörte im Jahr 
2013 ein Fiat Doblo Easy 2.0 16V Multijet (Kasten-
wagen), der mit fünf Sitzen ausgestattet war, aber 
kein sog. Werkstattwagen war. Die hinteren Fens-
ter waren also nicht verblendet, und der Wagen 
hatte auch keine Einbauten für Werkzeuge. Der 
Fiat war im Jahr 2012 neu angeschafft worden; der 
Bruttolistenpreis betrug 18.500 €. X besaß privat 
einen Mercedes Benz C 280 T mit Erstzulassung 
Juli 1997, den er im Jahr 2004 erworben hatte. Der 
Wert des Mercedes hatte im Jahr 1997 umgerech-
net ca. 45.000 € betragen. Das Finanzamt ging 
von einer Privatnutzung des Fiat aus und setzte 
als Entnahme 2.220 € an, nämlich 1 % von 
18.500 € x 12 Monate. Hiergegen wehrte sich die 
Klägerin. 

Entscheidung: Das Niedersächsische Finanzge-
richt (FG) gab der dagegen gerichteten Klage 
statt: 

◼ Eine Privatnutzung des Fiat im Jahr 2013 stand 
nicht fest. Zwar spricht der Anscheinsbeweis da-
für, dass ein betriebliches Kfz auch privat genutzt 
wird. Dieser Anscheinsbeweis gilt im Grundsatz 
auch für einen Kastenwagen wie hier für den Fiat 
Doblo, wenn dieser nicht als Werkstattwagen 
ausgebaut ist, sondern als Fünfsitzer. 

◼ Der Anscheinsbeweis kann dadurch erschüttert 
werden, dass dem Steuerpflichtigen für private 
Fahrten ein nach Status und Gebrauchswert ver-
gleichbares Fahrzeug zur Verfügung steht. Es 
gibt dann keinen nachvollziehbaren Grund, das 
betriebliche Kfz für Privatfahrten zu nutzen. 
Selbst wenn das private Fahrzeug mit dem be-
trieblichen Fahrzeug nicht vergleichbar ist, kann 
der Anscheinsbeweis umso leichter erschüttert 
werden, je geringer der Unterschied zwischen 
den beiden Fahrzeugen ist. 

◼ Der Mercedes Benz C 280 war vom Status und 
Gebrauchswert her mit dem Fiat Doblo ver-
gleichbar. 

◼ Unter dem Status ist das „Prestige“ zu verstehen, 
dass bei einem Mercedes Benz höher ist als bei 
einem Fiat. Hierfür spricht auch der hohe Neu-
wagenpreis des Mercedes, der im Jahr 1997 ca. 
45.000 € betrug, während der Fiat lediglich rund 
20.000 € kostete.  

◼ Der Gebrauchswert richtet sich nach Kriterien 
wie Motorleistung, Hubraum, Höchstgeschwin-
digkeit und Ausstattung. Der Motor des Merce-
des war deutlich leistungsstärker als der des 
Fiat. Das Raumangebot war gleichwertig, da es 
sich bei beiden Kfz um Fünfsitzer handelte. Nur 
beim Kofferraumvolumen lag der Fiat vor dem 
Mercedes. Die sonstige Ausstattung war beim 
Mercedes höherwertiger, jedoch älter. Unbe-
achtlich ist, dass der Mercedes aufgrund seines 
Alters reparaturanfälliger war. Denn der An-
scheinsbeweis ist umso leichter erschüttert, je 
geringer die Unterschiede zwischen den beiden 
Fahrzeugen ausfallen.  

Hinweise: Der Anscheinsbeweis gilt nicht bei sol-
chen Kfz, die typischerweise nur betrieblich ge-
nutzt werden, z. B. Werkstattwagen (Kastenwa-
gen) mit Verblendung der hinteren Fenster und 
Einbauten, Lastwagen, Zugmaschinen. 

Von der Entnahme aufgrund der Privatnutzung ei-
nes betrieblichen Kfz zu unterscheiden ist die 
Überlassung eines Dienstwagens an einen Arbeit-
nehmer auch zur privaten Nutzung; beim Arbeit-
nehmer scheidet der Ansatz eines geldwerten Vor-
teils aus, wenn ihm die Privatnutzung ausdrücklich 
untersagt ist. 

 

ALLE STEUERPFLICHTIGEN 
 

Abzug von Erstausbildungskosten 
Dass Aufwendungen für eine erstmalige Berufs-
ausbildung oder für ein Erststudium, dass zugleich 
eine Erstausbildung vermittelt, nicht als Wer-
bungskosten abgesetzt werden können, verstößt 
nicht gegen das Grundgesetz. Dies hat das 
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Bundesverfassungsgericht (BVerfG) aktuell ent-
schieden. 

Hintergrund: Nach dem Gesetz sind Aufwendun-
gen für die erstmalige Berufsausbildung oder für 
ein Erststudium, dass zugleich eine Erstausbil-
dung vermittelt, nicht als Werbungskosten abzieh-
bar. Stattdessen mindern sie lediglich als Sonder-
ausgaben bis zur Höhe von 6.000 € das zu ver-
steuernde Einkommen in dem Jahr, in dem sie an-
fallen. 

Dagegen können Aufwendungen für weitere Aus-
bildungen und für Erstausbildungen, die im Rah-
men eines Dienstverhältnisses stattfinden, wie an-
dere Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung 
und Erhaltung der Einnahmen als Werbungskos-
ten abzugsfähig sein, soweit sie beruflich veran-
lasst sind. 

Sachverhalt und Verfahrensgang: Die Kläger der 
sechs Ausgangsverfahren begehrten jeweils die 
Anerkennung der Kosten für ihr Erststudium bzw. 
für ihre Pilotenausbildung als Werbungskosten. 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte die Verfahren 
ausgesetzt und dem BVerfG die Frage zur Vor-
abentscheidung vorgelegt, ob die einschlägige 
Vorschrift des Einkommensteuergesetzes verfas-
sungsgemäß ist. 

Entscheidung: Die Richter des BVerfG halten die 
Vorschrift für mit dem Grundgesetz vereinbar: 

◼ Zwar bewirkt die Norm u. a. eine Ungleichbe-
handlung von Erstausbildungskosten mit Auf-
wendungen für eine zweite oder weitere Ausbil-
dung. 

◼ Die Ungleichbehandlung ist jedoch gerechtfer-
tigt, da es für die Zuordnung der Aufwendungen 
für eine Erstausbildung zu den Sonderausgaben 
einleuchtende Gründe gibt. 

◼ Nach Auffassung des Gesetzgebers gehört die 
Erstausbildung typischerweise zu den Grundvo-
raussetzungen für die Lebensführung, weil sie 
Vorsorge für die persönliche Existenz bedeutet. 
Zudem dient sie dem Erwerb einer selbständigen 
und gesicherten Position im Leben. Daher wer-
den diese Aufwendungen ebenso wie Erzie-
hungsaufwendungen und Aufwendungen für an-
dere Grundbedürfnisse schwerpunktmäßig den 
Kosten der Lebensführung zugeordnet. 

◼ Diese Wertung ist nach Auffassung der Verfas-
sungsrichter nicht zu beanstanden. Die Erstaus-
bildung vermittelt nicht nur Berufswissen, son-
dern ist für die betreffende Person prägend. Sie 
weist damit eine besondere Nähe zur Persön-
lichkeitsentwicklung auf. 

◼ Auch bei einer stark auf einen bestimmten spä-
teren Beruf ausgerichteten Erstausbildung wie 
der Ausbildung zum Berufspiloten liegt zumin-
dest eine private Mitveranlassung vor. 

◼ Daher durfte der Gesetzgeber von gemischt ver-
anlassten Aufwendungen ausgehen und diese 
systematisch den Sonderausgaben zuordnen. 

 

Haus- und Grundbesitzer 

Kaufpreisaufteilung für ein bebautes 
Grundstück 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat das Bundesfi-
nanzministerium (BMF) zum Beitritt zu einem Re-
visionsverfahren aufgefordert, in dem es um die 
Frage geht, ob die vom BMF entwickelte Arbeits-
hilfe für die Aufteilung von Kaufpreisen für bebaute 
Grundstücke auf den Grund und Boden einerseits 
und auf das Gebäude andererseits in der Praxis 
zugrunde gelegt werden kann. 

Hintergrund: Wird ein bebautes Grundstück er-
worben und zur Erzielung von Einkünften genutzt, 
z. B. durch Vermietung oder durch Verwendung 
für den Betrieb, darf nur das Gebäude abgeschrie-
ben werden, nicht aber der Grund und Boden. Der 
Kaufpreis für das bebaute Grundstück muss daher 
auf das Gebäude und auf den Grund und Boden 
aufgeteilt werden; je höher der Gebäudeanteil 
ausfällt, desto vorteilhafter ist dies für den Steuer-
pflichtigen, da das Gebäude gewinnmindernd ab-
geschrieben werden kann. Das BMF hat eine sog. 
Arbeitshilfe in Gestalt einer Excel-Tabelle veröf-
fentlicht, die eine Kaufpreisaufteilung ermöglichen 
soll und von den Finanzämtern angewendet wird. 

Sachverhalt: Die Klägerin ist eine Grundstücksge-
meinschaft, die im April 2017 eine 38 qm große 
Einzimmerwohnung (Baujahr 1973) in Berlin zum 
Kaufpreis von 110.000 € erwarb, die vermietet 
wurde. Im Kaufvertrag wurde vereinbart, dass der 
Wert des Bodens 20.000 € betragen sollte, sodass 
auf das Gebäude 90.000 € (ca. 81 %) entfielen. 
Die Klägerin berechnete die Abschreibung daher 
auf einer Bemessungsgrundlage von 81 % des 
Gesamtkaufpreises. Das Finanzamt errechnete 
dagegen mittels Arbeitshilfe des BMF einen Ge-
bäudeanteil von nur ca. 30 % und minderte daher 
die Abschreibung. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hat 
nun das BMF zum Beitritt zu dem Revisionsver-
fahren aufgefordert: 

◼ Der BFH will sich in dem Revisionsverfahren 
grundlegend mit der Frage beschäftigen, ob der 
Arbeitshilfe des BMF Bedeutung bei der Auftei-
lung eines Kaufpreises nach den realen Ver-
kehrswerten zukommt. 

◼ Der Beitritt des BMF erfolgt, damit das BMF die 
Arbeitshilfe und deren Grundlagen erläutern und 
zur allgemeinen Problematik der Aufteilung von 
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Kaufpreisen bei bebauten Grundstücken Stel-
lung nehmen kann. 

Hinweise: Eine abschließende Entscheidung über 
diese Frage ist mit dem Beitrittsbeschluss noch 
nicht verbunden, sondern diese wird erst zum Ab-
schluss des Revisionsverfahrens gefällt. Aus dem 
Beitrittsbeschluss des BFH ergibt sich auch noch 
keine Tendenz, ob der BFH die Arbeitshilfe steu-
erlich anerkennen wird. 

Für Käufer bebauter Grundstücke gilt, dass eine 
Kaufpreisaufteilung durch das Finanzamt nicht ak-
zeptiert, sondern Einspruch eingelegt werden 
sollte, damit die Entscheidung des BFH im aktuel-
len Revisionsverfahren abgewartet werden kann. 

Die Entscheidung des BFH in dem Verfahren wird 
erhebliche praktische Bedeutung haben. Denn 
nach der Arbeitshilfe des BMF ergeben sich oft 
sehr hohe Bodenwerte, sodass nur ein kleiner Teil 
des Kaufpreises auf das Gebäude entfällt und da-
mit abschreibbar ist; im Streitfall waren dies ledig-
lich 30 %. 

Das Problem der Anwendbarkeit der Arbeitshilfe 
stellt sich nicht, wenn Käufer und Verkäufer im 
Kaufvertrag eine Kaufpreisaufteilung vornehmen. 
Eine solche Aufteilung ist grundsätzlich vom Fi-
nanzamt zu akzeptieren. Allerdings gilt dies nach 
der Rechtsprechung nicht, wenn die Aufteilung nur 
zum Schein erfolgt oder gestaltungsmissbräuch-
lich ist oder wenn sie derart deutlich von den Ver-
kehrswerten abweicht, dass sie wirtschaftlich nicht 
mehr haltbar ist. Gerade wenn die Bodenricht-
werte enorm gestiegen sind, wird eine vertragliche 
Kaufpreisaufteilung vom Finanzamt häufig nicht 
mehr anerkannt, weil der sich nach der vertragli-
chen Kaufpreisaufteilung ergebende Bodenwert 
deutlich niedriger ist als der Bodenrichtwert. 

Wunstorf im Juli 2020 

Michael Frühauf, Steuerberater 

Nicole Möller, Steuerberaterin 

 

Zur allgemeinen Berichterstattung zu den Corona-
Soforthilfen etc. verweisen wir auf unsere Sonder-
informationen zu diesem Thema sowie auf unsere 
Webseite 

 https://wunstorf-steuerberater.de/de/117289-Info-
Download 

 

 

https://wunstorf-steuerberater.de/de/117289-Info-Download
https://wunstorf-steuerberater.de/de/117289-Info-Download


 
 
 
 

   

 

Georgstraße 21 

31515 Wunstorf 

info@fruehauf-stb.de  

www.wunstorf-steuerberater.de 

T: 05031 – 33 75 • F: – 42 32 

Erdmann 
 
 
FRÜHAUF SteuerBeratung • Georgstraße 21 • 31515 Wunstorf 
 
 

 
 
 
 

Mandanten Information Gewerbe 
Ausgabe 3-2020 

Inhalt 
 

 UNTERNEHMER ....................................................... 2 
 Zweites Corona-Steuerhilfegesetz ............................. 2 
 Umsatzsteuersenkung in der Gastronomie ................. 2 
 Kassen – Umrüstungsfrist verlängert.......................... 3 
 Abzug der Kosten für eine TSE-Kasse ....................... 3 

 Mindestlohn steigt ...................................................... 4 
 ALLE STEUERPFLICHTIGEN ................................... 4 
 Kosten für Masterstudium abzugsfähig ...................... 4 
 Grunderwerbsteuer: Kauf von Zubehör ...................... 5 
 Kindergeld soll steigen ............................................... 5 
 Keine Pfändung der Corona-Soforthilfe ...................... 6 

 

 
 

Michael Frühauf  
Diplom-Ökonom 
 Steuerberater  

Fachberater im  Gesund- 
 heitswesen  (H:G/metax) 

 
Nicole Möller  

Diplom-Ökonomin 
 Steuerberaterin 

angestellt n. § 58 StBG 
 
 
 



Seite 2 von 6 

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

                       Dipl.-Ökonom Steuerberater Michael Frühauf – Georgstr. 21 – 31515 Wunstorf – Tel.: 05031-3375 / Fax: - 4232 

 

UNTERNEHMER 

Zweites Corona-Steuerhilfegesetz 

Ende Juli 2020 wurde das Zweite Corona-Steuer-
hilfegesetz in Rekordzeit verabschiedet. Ziel des 
steuerlichen Maßnahmenpakets ist es, die auf-
grund der Corona-Pandemie geschwächte Kauf-
kraft zu stärken und Unternehmen mit gezielten 
Maßnahmen zu unterstützen. 

Die wichtigsten Maßnahmen: 

Beschlossen wurde unter anderem eine befristete 

Senkung der Umsatzsteuersätze vom 1.7. zum 

31.12.2020. Der Steuersatz sinkt in diesem Zeit-
raum von 19 auf 16 %, der ermäßigte Steuersatz 
von 7 auf 5 %. 

Außerdem wird für jedes im Jahr 2020 kindergeld-
berechtigte Kind ein einmaliger Kinderbonus von 
300 € gezahlt. Der Kindergeldbonus wird nicht auf 
die Grundsicherung angerechnet und bei besser-
verdienenden Haushalten mit dem Kinderfreibe-
trag verrechnet. Der Kindergeldbonus wird in zwei 
Teilen von 200 € im September und 100 € im Ok-
tober 2020 ausgezahlt. Der Entlastungsbetrag für 

Alleinerziehende wird für einen Zeitraum von zwei 
Jahren (2020 und 2021) von derzeit 1.908 € auf 
4.008 € angehoben. 

Zu den die Wirtschaft betreffenden steuerlichen 
Maßnahmen gehört die Verschiebung der Fällig-

keit der Einfuhrumsatzsteuer auf den 26. des 
zweiten auf die Einfuhr folgenden Monats. Der 
Termin, ab dem die Änderung erstmals anzuwen-
den ist, wird mit einem Schreiben des Bundesfi-
nanzministeriums gesondert bekanntgegeben. 

Erweitert wird die Möglichkeit zum steuerlichen 
Verlustrücktrag für die Jahre 2020 und 2021 von 
fünf Millionen Euro beziehungsweise zehn Millio-
nen Euro bei Zusammenveranlagung. Auch wird 
ein Mechanismus eingeführt, um den Verlustrück-
trag für 2020 mit der Steuererklärung 2019 finanz-
wirksam nutzbar zu machen. 

Darüber hinaus wurde eine degressive Abschrei-

bung in Höhe von 25 Prozent eingeführt (höchs-
tens das 2,5-fache der linearen Abschreibung), für 
bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-
gens, die in den Jahren 2020 und 2021 ange-
schafft oder hergestellt werden. 

Bei der Besteuerung der privaten Nutzung von 

Dienstwagen ohne Kohlendioxid-Emissionen, 
wird der Höchstbetrag des Bruttolistenpreises von 
40.000 € auf 60.000 € erhöht. Zur Vermeidung 
steuerlicher Nachteile infolge coronabedingter In-
vestitionsausfälle, werden die im Jahr 2020 

endenden Fristen für die Verwendung von Inves-

titionsabzugsbeträgen um ein Jahr verlängert. Zu 
den weiteren Maßnahmen gehören u. a. bei der 
Gewerbesteuer die Erhöhung des Freibetrags für 

Hinzurechnungen zum Gewerbeertrag von 
100.000 € auf 200.000 € sowie hinsichtlich der 
steuerlichen Forschungszulage eine Erhöhung 
der maximalen Bemessungsgrundlage auf 
4.000.000 € im Zeitraum von 2020 bis 2025. 

Zudem wird der Ermäßigungsfaktor bei den bei 

Einkünften aus Gewerbebetrieb von 3,8 auf das 
Vierfache des Gewerbesteuer-Messbetrags ange-
hoben werden. Bis zu einem Hebesatz von 420 % 
können damit im Einzelfall Personenunternehmer 
durch die Steuerermäßigung im Einkommensteu-
ergesetz vollständig von der Gewerbesteuer ent-
lastet werden. 

In Fällen der Steuerhinterziehung kann künftig die 
Einziehung rechtswidrig erlangter Taterträge auch 
dann angeordnet werden, wenn der Steueran-
spruch erloschen ist. Die Grenze der Verfolgungs-

verjährung wird auf das Zweieinhalbfache der ge-
setzlichen Verjährungsfrist verlängert. 

Umsatzsteuersenkung in der Gastrono-
mie 

In der letzten Ausgabe berichteten wir über die be-
fristete Anwendung des ermäßigten Steuersatzes 
für Speisen in der Gastronomie durch das Corona-
Steuerhilfegesetz in der Zeit vom 1.7.2020 bis zum 
30.6.2021. Im Zusammenspiel mit der befristeten 
Steuersatzsenkung durch das Zweite Corona-
Steuerhilfegesetz für ein halbes Jahr ab dem 
1.7.2020 (s. o.), gilt für die Besteuerung sämtlicher 
Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen 
(sowohl „im Haus“ als auch „außer-Haus“) nun 
Folgendes: 

◼ Für den Zeitraum 1.7.2020 bis 31.12.2020: An-
wendung des ermäßigten Steuersatzes von 5 % 
(Ausnahme: Getränke – hier regulärer Steuer-
satz von 16 %) und 

◼ für den Zeitraum 1.1.2021 bis 30.6.2021: Anwen-
dung des ermäßigten Steuersatzes von 7 % 
(Ausnahme: Getränke – hier regulärer Steuer-
satz von 19 %). 

◼ Ab dem 1.7.2021 wird dann sowohl für Speisen 
als auch für Getränke, die in der Gastronomie 
verzehrt werden, ein einheitlicher Umsatzsteuer-
satz von 19 % gelten. 

Für die Aufteilung von Pauschalpreisen, die so-
wohl für Speisen als auch für Getränke gezahlt 
werden, hat die Finanzverwaltung für die Zeit vom 
1.7.2020 bis zum 30.6.2021 folgende Regelungen 
aufgestellt: 



Seite 3 von 6 

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

                       Dipl.-Ökonom Steuerberater Michael Frühauf – Georgstr. 21 – 31515 Wunstorf – Tel.: 05031-3375 / Fax: - 4232 

 

◼ Zahlt der Gast einen Pauschalpreis, der Speisen 
und Getränke umfasst, z. B. für ein Buffet oder 
ein All-Inclusive-Angebot, können 30 % des Pau-
schalpreises als Entgelt für die Getränke ange-
setzt werden. Diese 30 % sind dann mit dem re-
gulären Steuersatz zu besteuern, während die 
verbleibenden 70 % dem ermäßigten Satz unter-
liegen. 

◼ Zahlt der Gast einen Pauschalpreis, der nicht nur 
Speisen und Getränke umfasst, sondern für wei-
tere Leistungen („Business-Package“ oder "Ser-
vicepauschale" für Übernachtungen im Hotel) 
anfällt, wie z. B. für die Reinigung von Kleidung, 
Transfer, Nutzung von Sauna und Fitnessmög-
lichkeiten oder für Parkplätze, so können 15 % 
des Pauschalpreises mit dem regulären Umsatz-
steuersatz besteuert werden, während die ver-
bleibenden 85 % dem ermäßigten Umsatzsteu-
ersatz, der für Hotelübernachtungen und Spei-
sen gilt, unterworfen werden. 

Hinweis: Die hier genannten Pauschalsätze von 
30 % bzw. 15 % sind sog. Nichtbeanstandungen. 
Es können also auch Einzelaufzeichnungen gefer-
tigt und anhand dieser Einzelaufzeichnungen der 
jeweilige Umsatzsteuersatz angewendet werden. 

Kassen – Umrüstungsfrist verlängert 

Fast alle Bundesländer geben Unternehmen, 
Händlern und Gastwirten mehr Zeit für die Aufrüs-
tung ihrer Kassensysteme mit einer zertifizierten 
technischen Sicherheitseinrichtung. Die Länder 
haben hierzu eigene Härtefallregelungen erlas-
sen, um die Frist unter bestimmten Voraussetzun-
gen bis zum 31.3.2021 zu verlängern. 

Hintergrund: Nach dem Kassengesetz besteht ei-
gentlich seit dem 1.1.2020 für Unternehmer die 
Pflicht, elektronische Aufzeichnungssysteme, wie 
z. B. Kassen, durch eine manipulationssichere 
zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung 
(TSE) zu schützen. Da zuverlässige technische Si-
cherheitssysteme in den vergangenen Jahren 
noch nicht auf dem Markt waren, hatten Bund und 
Länder die ursprüngliche Frist zum Einbau der 
TSE bis zum 30.9.2020 verschoben. Das Bundes-
ministerium der Finanzen (BMF) hatte kürzlich di-
verse Wirtschaftsverbände darauf hingewiesen, 
dass es über die Frist des 30.9.2020 hinaus keine 
Notwendigkeit für eine Fristverlängerung der 
Nichtbeanstandungsregelung für die Aufrüstung 
von Kassensystemen sieht. 

Nun haben fast alle Bundesländer beschlossen, 
Kassensysteme bis zum 31.3.2021 auch weiterhin 
nicht zu beanstanden, wenn 

◼ die erforderliche Anzahl an TSE bei einem Kas-
senfachhändler, einem Kassenhersteller oder 

einem anderen Dienstleister im Kassenbereich 
bis zum 30.9.2020 (Brandenburg, Sachsen, Nie-
dersachsen und Rheinland-Pfalz: bis zum 
31.8.2020) nachweislich verbindlich bestellt bzw. 
in Auftrag gegeben oder 

◼ der Einbau einer cloud-basierten TSE vorgese-
hen (z. B. bei einer Zentralkasse in Unterneh-
men mit einer Vielzahl von Filialen), eine solche 
jedoch nachweislich noch nicht verfügbar ist. 

Hinweis: Ein gesonderter Antrag für die Fristver-
längerung ist nicht erforderlich. Allerdings unter-
scheiden sich die Bedingungen für die Fristverlän-
gerung je nach Bundesland teilweise im Detail, so 
z. B. in Bezug auf die Frist für den verbindlichen 
Auftrag zur Aufrüstung (s. o.). Zum Teil werden 
auch unterschiedliche Nachweise verlangt. Mit 
Stand 30.7.2020 hat lediglich Bremen noch keine 
Ausnahmeregelung erlassen. 

Abzug der Kosten für eine TSE-Kasse 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zur 
steuerlichen Behandlung der Kosten für die erst-
malige Anschaffung einer zertifizierten techni-
schen Sicherheitseinrichtung (TSE) für elektroni-
sche Registrierkassen geäußert. Dabei lässt das 
BMF eine Vereinfachung zu und beanstandet es 
nicht, wenn die Kosten für die nachträgliche erst-
malige Ausrüstung vorhandener Kassen mit einer 
TSE und für die einheitliche digitale Schnittstelle 
in voller Höhe sofort als Betriebsausgaben abge-

zogen werden. 

Hintergrund: Seit dem 1.1.2020 müssen elektro-
nische Registrierkassen und PC-Kassen mit einer 
TSE und einer digitalen Schnittstelle versehen 
sein. Die Pflicht zur Verwendung einer elektroni-
schen Kasse mit TSE ist zwar zum 1.1.2020 in 
Kraft getreten. Da die TSE jedoch bis zum 
1.1.2020 noch nicht technisch entwickelt worden 
ist, beanstandet es das BMF nicht, wenn erst ab 
dem 1.10.2020 eine TSE eingesetzt wird. Auf-
grund der Corona-Krise beanstanden es zudem 
die meisten Landesfinanzverwaltungen unter be-
stimmten Voraussetzungen nicht, wenn erst ab 
dem 1.4.2021 eine TSE eingesetzt wird. Diese Vo-
raussetzungen unterscheiden sich von Bundes-
land zu Bundesland im Detail, in den meisten Fäl-
len muss bis zum 30.9.2020 eine TSE verbindlich 
bestellt worden sein. Der Unternehmer ist aber 
nicht verpflichtet, neue Kassen zu erwerben, son-
dern es genügt, wenn er seine Kasse nachrüstet. 
Das aktuelle Schreiben des BMF beschäftigt sich 
mit dem steuerlichen Abzug dieser Kosten. 

Wesentlicher Inhalt des BMF-Schreibens zu den 

Kosten einer TSE-Kasse:  
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◼ Wird die TSE in die Kasse fest eingebaut, stellen 
die Kosten nachträgliche Anschaffungskosten 
auf die Kasse dar. Dies führt zu einer Erhöhung 
des Buchwerts der Kasse, der auf die Restnut-
zungsdauer der Kasse abzuschreiben ist. 

◼ Wird die TSE nicht fest eingebaut, ist sie als Wirt-
schaftsgut zu aktivieren und über eine Nut-
zungsdauer von drei Jahren abzuschreiben. 
Mangels selbständiger Nutzbarkeit stellt die TSE 
kein geringwertiges Wirtschaftsgut dar und 
kann daher nicht in voller Höhe sofort abge-
schrieben werden, es sei denn, der Unternehmer 
macht von der Vereinfachungsmöglichkeit Ge-
brauch (s. u.). 

◼ Schafft der Unternehmer keine TSE an, sondern 
wählt er eine sog. Cloud-Lösung, für die er ein 
laufendes Entgelt zahlt, ist das Entgelt als lau-
fende Betriebsausgabe abziehbar. 

◼ Der Unternehmer muss auch eine sog. digitale 
Schnittstelle implementieren, die den Daten-
transport zum Prüfer des Finanzamts ermöglicht. 
Diese Kosten sind Anschaffungskosten der 
TSE und werden zusammen mit dieser abge-
schrieben. 

◼ Aus Vereinfachungsgründen beanstandet es 
das BMF nicht, wenn die Kosten für die nachträg-
liche erstmalige Ausrüstung vorhandener Kas-
sen mit einer TSE und für die einheitliche digitale 
Schnittstelle in voller Höhe sofort als Betriebs-
ausgaben abgezogen werden. 

Hinweise: Die Vereinfachungsregelung ist für Un-
ternehmer grundsätzlich vorteilhaft, weil sie den 
vollständigen Betriebsausgabenabzug ohne wei-
tere steuerliche Prüfung ermöglicht. Allerdings 
sollte bedacht werden, dass viele Unternehmen, 
die elektronische Kassen einsetzen, in diesem 
Jahr ohnehin hohe Verluste machen dürften, z. B. 
Gaststätten. Daher kann es sinnvoll sein, auf die 
Vereinfachungsregelung zu verzichten und die 
Kosten stattdessen über die Nutzungsdauer von 
drei Jahren oder über die Restnutzungsdauer der 
Kasse abzuschreiben. 

Mindestlohn steigt 

Die Mindestlohnkommission hat Ende Juni 2020 
beschlossen, den gesetzlichen Mindestlohn in vier 
Stufen zu erhöhen. 

Danach sind folgende Erhöhungen vorgesehen 

(jeweils brutto je Zeitstunde): 

◼ Zum 1.1.2021: 9,50 €, 
◼ zum 1.7.2021: 9,60 €, 
◼ zum 1.1.2022: 9,82 €, 
◼ zum 1.7.2022: 10,45 €. 

Hinweis: Die Anpassung lässt laufende Tarifver-
träge im Wesentlichen unberührt. Der Mindestlohn 
gilt weiterhin u. a. nicht für Jugendliche unter 18 
Jahren ohne Berufsausbildung, Auszubildende im 
Rahmen ihrer Ausbildung, Langzeitarbeitslose 
während der ersten sechs Monate ihrer Beschäfti-
gung sowie ehrenamtlich Tätige. 

ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Kosten für Masterstudium abzugsfähig 

Die Kosten für ein Erststudium wie z. B. für einen 
Bachelor-Abschluss sind nach dem Gesetz weder 
als Werbungskosten noch als Betriebsausgaben 
absetzbar. Anders ist dies allerdings bei den Kos-
ten für ein anschließendes Master-Studium, da 
dieses kein Erststudium mehr ist, sondern sich an 
ein solches anschließt.  

Hintergrund: Der Gesetzgeber hat im Jahr 2011 
mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2004 
den Werbungskosten- und Betriebsausgabenab-
zug für Aufwendungen für ein Erststudium oder 
eine Berufsausbildung ausgeschlossen. Dies gilt 
nicht, wenn die Berufsausbildung oder das Erst-
studium im Rahmen eines Dienstverhältnisses er-
folgen. 

Streitfall: Die Klägerin begann nach ihrem Abitur 
im Jahr 2003 ein Studium der Psychologie und 
schloss dieses im Juli 2006 mit dem sog. Bachelor 
ab. Ab Oktober 2006 nahm sie ein Master-Studium 
der Neuro- und Verhaltenswissenschaften auf. Sie 
machte die Kosten für das Psychologiestudium so-
wie für das Masterstudium als Werbungskosten 
geltend. Das Finanzamt erkannte die geltend ge-
machten Werbungskosten nicht an. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab 
der Klage statt, soweit es um die Kosten für das 
Master-Studium ging: 

◼ Die Kosten für das Master-Studium sind als Wer-
bungskosten absetzbar, weil das Master-Stu-
dium kein Erststudium ist, sondern erst nach Ab-
schluss des Erststudiums der Psychologie auf-
genommen worden ist. Die Kosten waren beruf-
lich veranlasst, weil die Klägerin das Studium be-
nötigte, um Einnahmen als qualifizierte Psycho-
login zu erzielen. 

◼ Hingegen fallen die Aufwendungen für das Stu-
dium der Psychologie mit dem Bachelor-Ab-
schluss unter das gesetzliche Abzugsverbot. 
Denn bei dem Studium handelte es sich um das 
Erststudium, das die Klägerin nach dem Abitur 
aufgenommen hatte. 

Hinweise: Greift das gesetzliche Abzugsverbot, 
können die Aufwendungen dennoch steuerlich be-
rücksichtigt werden, und zwar als 
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Sonderausgaben bis zur Höhe von 6.000 €. Aller-
dings wirken sich Sonderausgaben bei geringen 
Einkommen, wie sie Studenten üblicherweise er-
zielen, nicht aus, und sie können auch nicht in an-
dere Veranlagungszeiträume zurück- oder vorge-
tragen werden. Ein derartiger Verlustrücktrag bzw. 
-vortrag ist nur bei negativen Einkünften möglich, 
die durch Werbungskosten oder Betriebsausga-
ben entstehen können, nicht aber durch Sonder-
ausgaben. 

Das Bundesverfassungsgericht hat den gesetzli-
chen Werbungskosten- und Betriebsausgaben-
ausschluss in einer Entscheidung aus dem Jahr 
2019 als verfassungsgemäß angesehen. Noch 
nicht geklärt ist, ob dies auch für die Rückwirkung 
gilt; denn das Abzugsverbot ist im Jahr 2011 rück-
wirkend ab dem Veranlagungszeitraum 2004 ein-
geführt worden. Der BFH hat die Frage der Ver-
fassungsmäßigkeit der Rückwirkung in der aktuel-
len Entscheidung nicht angesprochen. 

Grunderwerbsteuer: Kauf von Zubehör 

Wird bei einem Grundstückskauf auch Zubehör er-
worben, unterliegt der auf den Kauf des Zubehörs 
entfallende Kaufpreis nicht der Grunderwerb-
steuer. Zum Zubehör eines mit einem Einzelhan-
delsgeschäft bebauten Grundstücks gehört die 
Ladeneinrichtung. 

Hintergrund: Der Kauf eines Grundstücks ist 
grunderwerbsteuerbar. Was ein Grundstück ist, 
richtet sich nach dem Zivilrecht. 

Sachverhalt: Die Klägerin erwarb ein bebautes 
Grundstück, auf dem sich ein Einzelhandelsge-
schäft befand. Der Kaufvertrag umfasste auch die 
Ladeneinrichtung des Geschäftes. Für den Kauf 
der Immobilie einschließlich Ladeneinrichtung 
wurde ein Gesamtkaufpreis vereinbart, auf dessen 
Grundlage das Finanzamt die Grunderwerbsteuer 
berechnete. Hiergegen ging die Klägerin gericht-
lich vor und erreichte vor dem Finanzgericht der 
ersten Instanz, dass der auf die Ladeneinrichtung 
entfallende Teil des Gesamtkaufpreises nicht der 
Grunderwerbsteuer unterworfen wurde. Hierge-
gen legte das Finanzamt eine Nichtzulassungsbe-
schwerde beim Bundesfinanzhof (BFH) ein. 

Entscheidung: Der BFH wies die Beschwerde des 
Finanzamts als unbegründet zurück: 

◼ Grunderwerbsteuerbar ist der Kauf eines Grund-
stücks. Der Begriff des Grundstücks richtet sich 
nach dem Zivilrecht. Danach gehört Zubehör 
nicht zum Grundstück. 

◼ Zubehör sind bewegliche Sachen, die nicht Be-
standteil des Grundstücks sind, aber dem wirt-
schaftlichen Zweck des Grundstücks dienen 

sollen und zum Grundstück in einem entspre-
chenden räumlichen Verhältnis stehen. Die Re-
gelung zum Zubehör fordert somit ein Abhängig-
keitsverhältnis zwischen dem Grundstück als 
Hauptsache und dem Zubehör als Hilfssache. 

◼ Eine Ladeneinrichtung ist Zubehör eines Be-
triebs- oder Geschäftsgrundstücks, da sie dem 
Betrieb bzw. Geschäft dient. Dies gilt jedenfalls 
dann, wenn der wirtschaftliche Schwerpunkt des 
Betriebs auf dem Grundstück liegt und wenn 
auch der Erwerber den Geschäftsbetrieb fort-
führt. 

◼ Der Kaufpreis gehörte daher nicht zur Bemes-
sungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer, so-
weit er auf das Zubehör entfiel. Das FG hat dies-
bezüglich den Kaufpreis aufgeteilt; diese Auftei-
lung war nicht zu beanstanden. 

Hinweise: Auch der Kaufpreis, der auf Maschinen 
entfällt, die sich auf einem Betriebsgrundstück be-
finden, oder der Kaufpreis, der auf eine Einbaukü-
che entfällt, unterliegen nicht der Grunderwerb-
steuer. In der Praxis kann es ratsam sein, den Ge-
samtkaufpreis im Kaufvertrag entsprechend auf-
zuteilen, und zwar auf das Grundstück einerseits 
und auf das Zubehör andererseits, um dem Fi-
nanzamt die Ermittlung der zutreffenden Bemes-
sungsgrundlage zu erleichtern. Der auf das Zube-
hör entfallende Preis darf jedoch nicht überhöht 
sein. 

Kindergeld soll steigen 

Um Familien wirtschaftlich zu fördern, plant die 
Bundesregierung u. a. eine Erhöhung des Kinder-
geldes im Jahr 2021. 

In dem Gesetzentwurf des sog. Zweiten Familien-
entlastungsgesetzes sind folgende Maßnahmen 
vorgesehen: 

◼ Das Kindergeld soll ab dem 1.1.2021 um 15 € 
pro Kind und Monat erhöht werden. Im Ergebnis 
sind damit 219 € für das erste und zweite Kind, 
225 € für das dritte Kind und 250 € für jedes wei-
tere Kind vorgesehen. 

◼ Die steuerlichen Kinderfreibeträge sollen ab 
dem 1.1.2021 von 7.812 € auf 8.388 € angeho-
ben werden (Kinderfreibetrag je Elternteil: 
2.730 €, Freibetrag für den Betreuungs- und Er-
ziehungs- oder Ausbildungsbedarf je Elternteil: 
1.464 €). 

◼ Der Höchstbetrag für den Abzug von Unter-
haltsleistungen sowie der Grundfreibetrag sol-
len ab 2021 und 2022 steigen, die genaue Höhe 
steht zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht fest. 

◼ Zum Ausgleich der kalten Progression sollen die 
übrigen Eckwerte des Einkommensteuertarifs 
für die Jahre 2021 und 2022 um die 
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voraussichtlichen Inflationsraten nach rechts 
verschoben werden. 

Hinweis: Das Gesetz muss noch das weitere Ge-
setzgebungsverfahren durchlaufen. Sollten sich 
Änderungen ergeben, werden wir Sie an dieser 
Stelle informieren. 

Keine Pfändung der Corona-Soforthilfe 

Die Corona-Soforthilfe darf vom Finanzamt nicht 
gepfändet werden, soweit es um Steueransprüche 
aus der Zeit vor dem 1.3.2020 geht. Dies ergibt 
sich daraus, dass die Corona-Soforthilfe den 
Zweck hat, dem von der Corona-Krise betroffenen 
Unternehmer ab dem 1.3.2020 Liquidität zu ver-
schaffen; daher ist die Corona-Soforthilfe nicht 
übertragbar und auch nicht pfändbar. 

Hintergrund: Die Bundesländer haben kleineren 
Unternehmern Corona-Soforthilfen gewährt, damit 
diese die durch die Corona-Krise entstandenen Li-
quiditätsengpässe überwinden können. Es stellt 
sich nun die Frage, ob das Finanzamt Bankkon-
ten, auf denen die Corona-Soforthilfe gutgeschrie-
ben wurde, pfänden und sich die Soforthilfe von 
der Bank überweisen lassen darf. 

Sachverhalt: Der Antragsteller schuldete dem Fi-
nanzamt Umsatzsteuer für 2015. Er erhielt am 
6.4.2020 eine Corona-Soforthilfe des Landes 
Nordrhein-Westfalen i. H. von 9.000 €. Das Fi-
nanzamt pfändete am 17.4.2020 das Konto des 
Antragstellers. Der Antragsteller stellte daraufhin 
einen Eilantrag auf einstweilige Einstellung des 
Vollstreckungsverfahrens. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab 
dem Eilantrag statt: 

◼ Die Corona-Soforthilfe ist nicht pfändbar, soweit 
der Gläubiger Ansprüche aus der Zeit vor dem 
1.3.2020 durchsetzen will. Im Vollstreckungs-
recht sind Forderungen nicht pfändbar, die nicht 
übertragen werden dürfen. Zu diesen Forderun-
gen, die nicht übertragen werden dürfen, gehö-
ren zweckgebundene Forderungen. 

◼ Die Corona-Soforthilfe ist zweckgebunden. Dies 
ergibt sich aus dem Corona-Programm der ein-
zelnen Bundesländer, hier Nordrhein-Westfalen. 
Die Corona-Soforthilfe soll nämlich Liquiditäts-
engpässe, die dem Unternehmer seit dem 
1.3.2020 aufgrund der Corona-Krise entstehen, 
überbrücken. Die Corona-Soforthilfe soll also 
nicht Gläubigeransprüche befriedigen, die vor 
dem 1.3.2020 entstanden sind. Anders wäre dies 
nur bei Gläubigeransprüchen, die seit dem 
1.3.2020 entstanden sind. Die Pfändung des Fi-
nanzamts betraf aber die Umsatzsteuer 2015, 

also einen Anspruch, der vor dem 1.3.2020 ent-
standen ist. 

◼ Auch die weitere Voraussetzung des Eilantrags 
lag vor, nämlich die sog. Eilbedürftigkeit. Der 
BFH bejahte dies, weil der Antragsteller ohne die 
Corona-Soforthilfe die laufenden Kosten seines 
Geschäftsbetriebs nicht mehr hätte decken kön-
nen. Das Finanzamt muss daher die gepfändete 
und bereits eingezogene Corona-Soforthilfe an 
den Antragsteller zurückzahlen. 

Hinweise: Nach der aktuellen Entscheidung des 
BFH darf das Finanzamt den Anspruch auf die 
Corona-Soforthilfe allerdings pfänden, soweit es 
um Steueransprüche geht, die seit dem 1.3.2020 
entstanden sind. Jedoch hat das Bundesfinanzmi-
nisterium (BMF) im März 2020 die Finanzämter 
angewiesen, bis zum 31.12.2020 von einer Voll-
streckung bei rückständigen Steuern oder bei 
Steuern, die bis zum 31.12.2020 fällig werden, ab-
zusehen. 

Wunstorf im Oktober 2020 

Michael Frühauf, Steuerberater 

Nicole Möller, Steuerberaterin 

 

Zur allgemeinen Berichterstattung zu den Corona-
Soforthilfen etc. verweisen wir auf unsere Sonder-
informationen zu diesem Thema sowie auf unsere 
Webseite 

 https://wunstorf-steuerberater.de/de/117289-Info-
Download 
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